
Pflege zu Hause  
und im Heim
Wissenswertes für Sie  
und Ihre Angehörigen 
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Für Ihre Gesundheit engagiert.
Sie oder Ihre Angehörigen 
benötigenPflegeineinem
Pflegeheim,voneinerSpitex-
Organisation oder einer frei-
beruflichenPflegefachperson?
DieseBroschürebeantwortet
grundlegendeFragenzum 
Bezug sowie zur Finanzierung 
vonPflegeleistungenundgibt
IhnenhilfreicheHinweise.

Welche Pflegeangebote gibt es?

Wer eine körperliche oder geistige Be-
einträchtigung hat, ist oft auf Pflege an-
gewiesen. Diese kann sehr unterschied-
lich ausfallen. 

Krankenpflege
Pflegerische Unterstützung wird dann
notwendig,wenndieSelbstversorgungim
täglichenLebennichtmehrgewährleistet
ist.Dieskannaufgrundeinerkörperlichen
odereinergeistigenBeeinträchtigungder
Fall sein. Ziel der Krankenpflege ist im-
mer,dieSelbstständigkeitundEigenver-
antwortlichkeit so lange wie möglich zu
erhalten,ohnedassdabeimehrHilfege-
leistetwirdalsnötig.

Pflegeleistungen müssen von einem
HausarztodereinemSpitalarztangeord-
netwerden.DieGrundpflegedarf jedoch
ohneärztlicheVerordnungerbrachtwer-
den.Den voraussichtlichenPflegebedarf
und den entsprechenden Zeitaufwand
legt die Pflegefachperson fest. Die Pfle-
geleistungenzuHausewerdennachAuf-
wandfestgehalten.ImPflegeheimerfolgt
basierendaufdemPflegebedarfeineEin-
teilungineinevonzwölfPflegestufen.

Akut- und Übergangspflege
Dabei handelt es sich um eine maximal
zweiwöchige, vom Spitalarzt verordnete
Pflege direkt nach einem Spitalaufent-
halt.ZieldieserPflege istes,dieSelbst-
kompetenz der Betroffenen zu erhöhen:
Die Versicherten sollen die vor demSpi-
talaufenthalt vorhandenen Fähigkeiten
und Möglichkeiten in gewohnter Umge-
bungwieder nutzen, sodass einWieder-
eintrittinsSpitalvermiedenwerdenkann.
DiePflegekann ineinerstationärenEin-
richtung oder zuHause durch die Spitex
erfolgen.

Palliative Care
Palliative Care ist der Überbegriff für
alle Bereiche der Versorgung unheilbar
Schwerkranker und Sterbender. Sie soll
ihrLeidenlindernundihnenbiszumEnde
eine bestmögliche Lebensqualität er-
möglichen.PalliativeCareunterstütztsie
undihreAngehörigebeiderVerarbeitung
derKrankheitundTrauer.

Dabei wird in Teams aus verschiedenen
Disziplinen und Fachrichtungen zusam-
mengearbeitet,umdenBedürfnissender
Betroffenenund ihrerAngehörigenmög-
lichstgutgerechtzuwerden.



Welche Leistungen werden 
rückerstattet?
AbrechnungundVergütung

Pflichtleistungen
Die Grundversicherung übernimmt
Pflegeleistungen, die in Artikel 7 der
Krankenpflege-Leistungsverordnung
(KLV) aufgeführt sind. Diese Leistungen
umfassen Massnahmen der Abklärung,
Beratung und Koordination, Massnah-
menderUntersuchungundderBehand-
lung sowie Massnahmen der Grund-
pflege. Ebenfalls festgehalten ist, wer
die Pflege erbringen darf (z. B. Spitex
oderPflegeheim)undwelcheLeistungen
wie vergütet werden. Abgerechnet wird
über einen Zeittarif nach Minuten, eine
Tagespauschale oder bei ambulanter
Pflege zusätzlich nach Art der Tätigkeit 
(z.B.Grund-oderBehandlungspflege).

Nichtpflichtleistungen
KostenfürdieBetreuung,dieBegleitung
oder fürHaushaltshilfenwerden vonder
Grundversicherung nicht übernommen.
AlleLeistungen,dienicht inderKLVauf-
geführtsind,sindNichtpflichtleistungen.
SozumBeispielHaushaltshilfen,Betreu-
ungskostenundHotellerie.

Leistungen aus Zusatzversicherungen
Helsana beteiligt sich über bestimmte
Zusatzversicherungenandenungedeck-
tenKostenfürzumBeispielHaushalthilfe
oderHotelleriekosten.Betreuungwirdje-

Bitte prüfen Sie Ihre Rech-
nungen immer genau und 
wenden Sie sich bei Unklar-
heiten an Ihre zuständige 
Pflegefachperson.

dochwederausderGrund-nochauseiner
Zusatzversicherungvergütet.
     
Prüfung der Pflegeleistungen 
DasGesetzsiehtvor,dassKrankenversi-
chererdieinRechnunggestelltenLeistun-
genprüfen.DiesePrüfungwirdbeiHelsa-
navonausgebildetenPflegefachpersonen
mit jahrelanger Berufserfahrung in der
Krankenpflege durchgeführt. Die Ver-
sicherten und die Leistungserbringer
werden vorgängig schriftlich darüber in-
formiert und erhalten die Ergebnisse im
Anschlussebenfallsschriftlich.

Tarifschutz
Im Krankenversicherungsgesetz (KVG)
sind die Pflegemassnahmen, die durch
die Grundversicherung vergütet werden,
abschliessend aufgeführt. Zusatzleis-
tungenwieWegzeitenoderAdministrativ-
zuschlägesindgesetzlichgeregelteLeis-
tungenundimPflegetarifenthalten.



Wer übernimmt die Kosten?
VersicherungenleistenHilfe

Finanzierung der Pflegekosten
FürdieFinanzierungderPflegekostenkom-
men die Krankenversicherer, der Kanton
und die pflegebedürftige Person auf. Die
Krankenversicherer vergüten in der ganzen
Schweiz Beiträge, die imGesetz festgelegt
sind.DieHöhedesAnteilsderVersicherten
sowiedesKantonshängtvondenregionalen
Bedingungen und den kantonalen Erlassen
ab.

Was heisst das konkret?
Wer Pflege bezieht, bezahlt – zusätzlich
zu Franchise und Selbstbehalt – eine so-
genannte Patientenbeteiligung selbst. Wie
hoch der effektive Anteil ausfällt, ist vom
Wohnkanton abhängig. Fragen dazu beant-
wortetdieWohngemeinde.

Dieser Beitrag pro Tag hängt von der Höhe
des Pflegebedarfs ab. Bei der Akut- und
Übergangspflege entfällt die Patientenbe-
teiligung.IndiesemFallregeltdasGesetzdie
maximaleBeteiligungdurchdie versicherte
Person.

Finanzielle Unterstützung durch Dritte
Pflegebedürftige können Anspruch auf
Hilflosenentschädigung und/oder Ergän-
zungsleistungenhaben.

Hilflosenentschädigung 
Die Hilflosenentschädigung soll Men-
schenmit einer Behinderung eine unab-
hängigeLebensführungermöglichen.Sie
wirdPersonenausbezahlt,diefüralltäg-
liche Aktivitäten wie Ankleiden, Essen
oderKörperpflegeaufdieHilfevonDritten
angewiesen sind. Der Anspruch darauf
entstehtfrühestensnachAblaufderein-
jährigenWartezeitunderlischt,wenndie
betroffene Person die Voraussetzungen
nichtmehrerfüllt.

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 
Wer eine Rente der AHV oder der IV be-
zieht, kann einen Antrag auf Ergän-
zungsleistungen stellen. Anspruch auf
Ergänzungsleistungen haben Personen,
die in der Schweiz wohnen und deren
Rentenleistungen nicht ausreichen, um
denLebensunterhaltzubestreiten.Über
die Ergänzungsleistungen kann auch die
Vergütung von Krankheits- und Behin-
derungskostengeltendgemachtwerden.
DazuzählenzumBeispielKostenfürHil-
fe,PflegeundBetreuungzuHausesowie
fürHilfsmittel.

Der Bezug von Pflegeleis-
tungen kann für die betrof-
fene Person und ihre An-
gehörigen hohe Kosten nach 
sich ziehen. Informieren Sie 
sich frühzeitig über mögli-
che Kostenübernahmen.

Um Ihren Anspruch auf 
Hilflosenentschädigung 
oder Ergänzungsleistungen 
geltend zu machen, wenden 
Sie sich an die AHV/IV-Stelle 
in Ihrer Wohngemeinde.

Mehr Informationen zum  
Thema Hilflosenentschä-
digung und Ergänzungsleis-
tungen sowie einen Online-
Rechner zur provisorischen 
Berechnung eines allfälligen 
Anspruchs finden Sie unter 
ahv-iv.ch



Wie lassen sich Beruf und 
 Pflege vereinbaren?
Wissenswertes für Angehörige

Beruf und Pflege zu vereinbaren kann
zu einem Balanceakt werden. Denn
je nach Gesundheitszustand der
pflegebedürftigen Person und Verlauf
derKrankheiterhöhensichderAufwand
und der Grad der Abhängigkeit stetig.
Dazu kommen administrative Aufgaben,
dieebenfallszeitintensivseinkönnen.Zu
wissen,woraufeszuachtengiltundwel-
cheBeratungs-undUnterstützungsange-
boteentlastenkönnen,istdaherzentral.

Einfluss auf die Erwerbstätigkeit
Sehr oft schweigen Arbeitnehmende bei
der Arbeit über ihr Engagement für ihre
Angehörigen. Gerade wenn das Arbeits-
verhältnis regelmässig tangiert wird,
könntees jedochdurchaussinnvollsein,
diesanzusprechen.

Beratung
Arbeitnehmenden stehen verschiedene
Möglichkeitenoffen,umsich zurVerein-
barkeit vonBeruf undPflege beraten zu
lassen.Anwensie sichwendenkönnen,
findensiefolgendunterdemPunktKon-
taktstellen. Manche Arbeitgebende bie-
ten zudem eine betriebliche Sozialbera-
tungan.

Mehr Informationen zur  
Vereinbarkeit von Beruf  
und Pflege finden Sie unter  
workandcare.ch 

Das umfassende Merkblatt 
«Berufstätig sein und An-
gehörige pflegen» finden  
Sie unter alz.ch

Mehr Informationen zum 
Thema Betreuungsgut-
schrift finden Sie unter 
ausgleichskasse.ch
oder unter ahv-iv.ch

Finanzen 
Personen,diepflegebedürftigeVerwand-
te (Eltern, Kinder, Geschwister, Gross-
eltern, Ehegatten, Schwiegereltern und
Stiefkinder)betreuen,habenabdemKa-
lenderjahr nach dem 17. Lebensjahr bis
ins Rentenalter Anspruch auf eine Be-
treuungsgutschrift. Diese soll es ihnen
ermöglichen, später eine höhere Rente
derAHVoderIVzuerhalten.EinAnspruch
besteht, wenn sich die pflegebedürftige
Personwährendmindestens180Tagenim
JahrinderselbenWohnsituationbefindet
undmaximal30KilometerodereineStun-
de von der pflegenden Person entfernt
wohnt.Zudemmussdiepflegebedürftige
Person eine Hilflosenentschädigung von
derAHV,derIV,derUnfall-oderderMili-
tärversicherungbeziehen.DieGutschrift
mussjedesJahrbeiderkantonalenAus-
gleichskasse imWohnsitzkantongeltend
gemachtwerden.

Neben der Pflege zu Hause durch 
die Spitex und der Pflege im Heim 
werden Pflegeaufgaben oft auch 
von Angehörigen wahrgenommen. 



Kontaktstellen
BeratungundUnterstützung

Schweizerisches Rotes 
Kreuz (SRK)
redcross.ch

Pro Senectute Schweiz
prosenectute.ch

Pro Infirmis
proinfirmis.ch

Beratungsangebote Pflege zu Hause /
Hilfsmittel

Vereinbarkeit von Beruf
und Pflege

Schweizerische
Gesundheitsligen

Weitere  
Kontaktadressen

Krebsliga Schweiz
krebsliga.ch

Lungenliga Schweiz
lungenliga.ch

Alzheimervereinigung
alz.ch

Schweizerische Multiple
Sklerose Gesellschaft
multiplesklerose.ch

Parkinson Schweiz
parkinson.ch

Schweizerische Stiftung
Pro Mente Sana
promentesana.ch

Spitex Schweiz
spitex.ch

Spitex privée Suisse
spitexprivee.ch

SAHB Hilfsmittelberatung 
für Menschen mit  
Behinderung 
sahb.ch

Kontakte für weitere Ge-
sundheitsanliegen finden 
Sie bei der Schweizeri-
schen Gesundheitsligen-
Konferenz unter:
geliko.ch

Fachstelle UND
fachstelle-und.ch

Careum
work & care 
workandcare.ch
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ZurHelsana-GruppegehörenHelsanaVersicherungenAG,
HelsanaZusatzversicherungenAG und HelsanaUnfallAG.

Helsana-Gruppe
FachführungSpital/Pflege 
Postfach
8081Zürich
helsana.ch

Wir sind für Sie da. 
EinLebenlang.DamitSiegesund
bleiben.Raschwiedergesundwerden.
OdermiteinerKrankheitbesser 
lebenkönnen.

Haben Sie Fragen?
GernehelfenwirIhnenbeiIhrenFragenzuunserenPflegeleistungenweiter.
Sieerreichenunsunter:
0844808182
helsana.ch/kontakt

Mit Bestnoten ausgezeichnet.
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